
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elmshorn, 24. Juli 2020 
 
Anträge zur Umgründung der DSJ in einen eingetragenen Verein 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
lieber Marcus, 
 

die Deutsche Schachjugend wird beim außerordentlichen Kongress beantragen, die 
satzungsmäßigen Voraussetzungen für ihre Umgründung in einen eingetragenen Verein zu 
schaffen. Als Anlage beigefügt sind 

 

– Antrag 1 zur Änderung der Satzung sowie der Finanzordnung: Umgründung der DSJ in 
einen e.V. mit Anpassung aller in Zusammenhang stehenden Vorschriften. Beigefügt 
sind hier 

§ Anlage 1.1: Änderung der Satzung und der Finanzordnung mit Begründung; 
§ Anlage 1.2: Pflichtinhalt für die DSJ-Satzung und die DSJ-Geschäftsordnung; 
§ Anlage 1.3: Entwurf für die DSJ-Satzung und DSJ-Geschäftsordnung; 

 

– Antrag 2 zur Änderung der Satzung: Anhebung der Altersgrenze für die Zuständigkeit 
der DSJ auf 27 Jahre; 
 

– Antrag 3 zum Nachtragshaushalt 2020 und 2021. Beigefügt sind hier: 
§ Anlage 3.1: Personalkonzept der DSJ; 
§ Anlage 3.2: Entwurf DSJ-Etat 2021 (mit Entwurf des Nachtragshaushalt 2020); 
§ Anlage 3.3: Inventarverzeichnis; 

 

– Antrag 4 zur Beitragsanrechnung. Beigefügt ist hier: 
§ Anlage 4.1: Berechnung der Beitragseinnahmen für 2021. 

 
Für Rückfragen stehe ich – auch den Delegierten – gern zur Verfügung. 
 
Viele Grüße 

 
  
 
 
 

1. Vorsitzender Deutsche Schachjugend 

DSB-Geschäftsstelle 
per Email an info@schachbund.de 
 
Nachrichtlich 

– DSB-Präsidium 
– DSJ-Vorstand 
– DSJ-Rechtsberater 

 1. Vorsitzender 
Malte Ibs 

Brahmsstraße 3 
25337 Elmshorn 

 
E-Mail Vorsitzender 

    @deutsche-Schachjugend.de 
Telefon (04121) 701 32 27 

 
 
 
   


